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Vorwort zur 12. Auflage 

Nachdem in der 11. Auflage bereits der neueste Stand des 
Krankenpflegegesetzes und des Mutterschutzgesetzes sowie 
erstmalig ein Abschnitt über die Staatsbürgerkunde in die 
„Kleine Gesetzeskunde für Medizinalhilfspersonen" einbezogen 
worden waren, konnten in der jetzt vorliegenden Neuauflage 
die gesetzlichen Bestimmungen über den Beruf des pharma-
zeutisch-technischen Assistenten mit der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung sowie die durch die Strafrechtsreform bedingten 
Änderungen der strafrechtlichen Bestimmungen berücksichtigt 
werden. Ferner mußte der Abschnitt Sozialversicherung beson-
ders im Bereich der Krankenversicherung einige wesentliche 
Änderungen erfahren. Zwischenzeitlich erfolgte Gesetzesände-
rungen im Rahmen der Bekämpfung der Geschlechtskrankhei-
ten und der Bundessozialhilfe wurden ebenfalls berücksich-
tigt. 
So dürfte die „Kleine Gesetzeskunde" auch weiterhin allen 
künftigen Medizinalhilfspersonen während ihrer Ausbildung 
und zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung und über diese 
Zeit hinaus die gewünschte Unterstützung bieten und Lehr-
kräften sowie sonstigen Interessenten zur Kurzunterrichtung 
dienen. 

Herbst 1970 O t t o H e l f e r 
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Vorwort zur 13. überarbeiteten Auflage 

Die neue Auflage der „Kleinen Gesetzeskunde für Medizinal-
hilfspersonen" berücksichtigt Änderungen der gesetzlichen 
Bestimmungen, die seit dem Herbst 1970 eingetreten sind. 
So ist das neue „Gesetz über technische Assistenten in der 
Medizin", das am 1. 7.1972 in Kraft tritt, an Stelle des zu 
diesem Zeitpunkt außer Kraft tretenden Gesetzes über die 
Ausübung des Berufs der medizinisch-technischen Assistentin 
von 1958, bereits aufgenommen worden. Die Ausbildungs- und 
Prüfungsvorschriften zu diesem Gesetz werden einbezogen, 
sobald sie im Laufe dieses Jahres erlassen worden sind. 
Die Änderung der Prüfungsordnung für Krankengymnasten 
vom 25. 6. 1971 sowie einige Änderungen in der Sozialversiche-
rung und hier besonders in der Krankenversicherung durch das 
Zweite Krankenversicherungs-Änderungsgesetz mit der Ein-
beziehung der Maßnahmen zur Früherkennung von Krank-
heiten im Rahmen der Regelleistungen wurden im gleichen 
Maße berücksichtigt wie die Neuregelung der Entschädigungs-
leistungen nach dem Bundes-Seuchengesetz. Darüber hinaus 
wurden verschiedene andere kleinere Ergänzungen und Berich-
tigungen notwendig, so daß die „Kleine Gesetzeskunde", jetzt 
wieder auf den neuesten Stand gebracht, weiterhin allen in der 
Ausbildung befindlichen Personen sowie den Lehrkräften für 
das Fach „Berufslehre — Gesetzeskunde" die erwartete Hilfe 
anbietet. 

Frühjahr 1972 O t t o H e l f e r 
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Noch im 19. Jahrhundert wurde die Krankenpflege vorwiegend 
von Angehörigen geistlicher Organisationen, in geringerem 
Umfange auch von weltlichen Genossenschaften ausgeübt. 
Nach dem Erlaß der Gewerbeordnung im Jahre 1869, die 
eine Berufsfreiheit sicherte, befaßten sich auch viele andere 
Personen mit der Ausübung der Krankenpflege, bis zum An-
fang dieses Jahrhunderts B e r u f s o r g a n i s a t i o n e n der 
K r a n k e n s c h w e s t e r n die Einführung einer staatlich 
geregelten Ausbildung forderten. So entstanden 1907 die „Vor-
schriften über die staatliche Prüfung von Krankenpflegeperso-
nen", die eine einjährige Ausbildung mit Prüfungsabschluß 
vorsahen. Eine wesentliche Änderung trat jedoch hierdurch 
nicht ein, da der Grundsatz der Berufsfreiheit bestehen blieb. 
Erst 1938 wurde durch das Gesetz zur Ordnung der Kranken-
pflege die Berufsfreiheit in der Krankenpflege aufgehoben 
und die berufsmäßige Ausübung von der Ablegung der staat-
lichen Krankenpflegeprüfung abhängig gemacht. Diese gesetz-
lichen Bestimmungen waren bis zum Juli 1957 gültig. Durch 
das Gesetz über die Ausübung des Berufs der Kranken-
schwester, des Krankenpflegers und der Kinderkrankenschwe-
ster (Krankenpflegegesetz) vom 15. 7 . 1 9 5 7 (BGBl. I S. 716) 
geändert durch das Gesetz zur Änderung des Krankenpflege-
gesetzes vom 20. 9. 1965 (BGBl. I S. 1443) in Verbindung mit 
dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Krankenpflegegesetzes 
vom 3. 9. 1968 (BGBl. I S. 989) wurde eine neue gesetzliche 
Grundlage geschaffen. 

Die §§ 1—5 dieses Gesetzes regeln die Erlaubnis zur Führung 
der Berufsbezeichnungen „Krankenschwester", „Krankenpfle-
ger" und „Kinderkrankenschwester", soweit die Krankenpflege 
unter einer dieser Berufsbezeichnungen ausgeübt wird (§ 1 
Abs. 1). Die Krankenpflege dieses Gesetzes umfaßt auch die 
Geisteskrankenpflege (§ 1 Abs. 2). 
Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Teilnahme am Lehrgang 
und die bestandene Prüfung nachgewiesen werden (§ 2). 
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Die Erlaubnis wird versagt, wenn die Bewerberin (der Bewer-
ber) sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dein sich 
die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt, oder 
wegen eines körperlichen Gebrechens, wegen Schwäche der 
geistigen oder körperlichen Kräfte oder wegen einer Sucht 
die für die Ausübung des Berufs erforderliche Eignung nicht 
besitzt (§ 3). 
Die Erlaubnis wird zurückgenommen, wenn eine Vorausset-
zung für die Erteilung der Erlaubnis irrtümlich als gegeben 
angenommen worden ist oder nachträglich Tatsachen eingetre-
ten sind, die die Versagung der Erlaubnis nach § 3 rechtfertigen 
würden. 
Die Lehrgänge (§§ 8—11) werden in Krankenpflege- und 
Kinderkrankenpflegeschulen, die als zur Ausbildung geeignet 
staatlich anerkannt sind, durchgeführt (§ 6). Diese Eignung 
liegt vor, wenn 
a) die Krankenpflegeschule mit einem Allgemeinkrankenhaus 

(mindestens 3 Fachabtedlunigen) oder einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder einem sonstigen Fachkrankenhaus mit 
mindestens 150 Betten verbunden ist und auf den Gebie-
ten der Inneren Medizin, der Chirurgie und der Gynäkolo-
gie oder Psychiatrie eine ausreichende theoretische und 
praktische Ausbildung gewährleistet ist, 

b) die Kinderkrankenpflegeschule mit einem Kinderkranken-
haus oder einer von einem Facharzt für Kinderkrankheiten 
geleiteten Kinderabteilung eines Allgemeinkrankenihauses 
verbunden ist und eine ausreichende theoretische und prak-
tische Ausbildung gewährleistet ist. 

Ferner muß die Leitung der Schulen durch eine Oberin oder 
leitende Schwester oder einen leitenden Pfleger sowie durch 
einen Arzt sichergestellt sein, müssen die erforderlichen Ausbil-
diungsmöglichkeiten im Hinblick auf eine ausreichende Anzahl 
geeigneter Lehrkräfte (darunter mindestens eine besonders vor-
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gebildete Unterrichtsschwester bzw. Unterrichtspfleger) sowie 
auch die erforderlichen Räume und Einrichtungen für den 
Unterricht und die Unterbringung der Schülerinnen (Schüler) 
zur Verfügung stehen (§7) . 
Voraussetzungen zur Teilnahme an einem Lehrgang sind: 

1. Vollendung des 17. Lebensjahres; 

2. a) Abgesdilossene Realschulbildung oder eine entsprechende 
Schulbildung, 

b) abgeschlossene Volksschulbildung oder eine gleichwertige 
Schulbildung und der erfolgreiche Besuch einer dreijährigen 
Pflegevorschule (oder Schwesternvorschule); Verkürzung auf 
zweijährigen Vorschulbesuch nach neun Volksschuljahren ist 
möglich, 

c) abgeschlossene Volksschulbildung und eine Berufsausbildung 
mit Lehrabschlußprüfung, 

d) dreijährige Bewährung im Beruf der Krankenpflegehelferin 
(Krankenpflegehelfer) (s. § 14 a); 

3. Körperliche Eignung zur Ausübung des Berufs durch Vorlage 
eines ärztiichen Zeugnisses und Beibringung eines amtlichen 
Führungszeugnisses; 

4. Halbjährige hauswirtschaftliche Tätigkeit von Bewerberinnen in 
eigener oder fremder Familie, einer geeigneten Anstalt oder einer 
hauswirtschaftlichen Schule, soweit nicht eine Schwestern- oder 
Pflegevorschule besucht oder eine hauswirtsdiaftlidie Lehre mit 
Erfolg abgeschlossen wurde. Auch die ausgebildete „Kranken-
pflegehelferin" (Krankenpflegehelfer) ist hiervon befreit (§ 8). 

Die Lehrgänge in der Krankenpflege und Kinderkrankenpflege 
dauern je drei Jahre. Verkürzung um sechs bis achtzehn Monate 
durch Anrechnung berufsverwandter Ausbildung ist vorge-
sehen (§9) . Unterbrechungen des Lehrgangs durch Ferien bis 
zu vier Wochen jährlich und wegen Erkrankung oder Schwan-
gerschaft bis zur Gesamtdauer von zwölf Wochen werden ange-
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rechnet (§ 10). Die Lehrgänge umfassen auch eine praktische 
Ausbildung; der Unterricht umfaßt mindestens 1200 Unter-
richtsstunden (§ 11). Die erfolgreiche Teilnahme an dem Lehr-
gang ist durch eine Prüfung vor staatlichen Prüfungsausschüs-
sen nachzuweisen (§ 13). Einzelheiten über die Ausbildung und 
Prüfungen in der Krankenpflege und Kinderkrankenpflege 
werden durch Rechtsverordnung festgelegt (§ 14). 
In den neuen § § 14 a—i wird die Ausbildung in der K r a n -
k e n p f l e g e h i l f e geregelt. 
Wer die Krankenpflegehilfe unter der Bezeichnung „Kranken-
pflegehelferin" oder „Krankenpflegehelfer" ausüben will, be-
darf der Erlaubnis (§ 14 a). Die Erlaubnis wird erteilt, wenn 
die Teilnahme am Lehrgang und die bestandene Prüfung nach-
gewiesen werden (§ 14 b). 
Für die Versagung und Rücknahme der Erlaubnis gelten die 
gleichen Bestimmungen wie bei den Krankenschwestern (Kran-
kenpflegern) (§ 14 c). 
Der Lehrgang wird in einer Schule für Krankenpflegehilfe 
durchgeführt, die als zur Ausbildung geeignet staatlich aner-
kannt ist (§ 14 d). 

Voraussetzungen zur Teilnahme am Lehrgang sind: 

a) Vollendung des 17. Lebensjahres, 
b) abgeschlossene Volksschulbildung oder eine gleichwertige Schul-

bildung, 
c) körperliche Eignung zur Ausübung des Berufs durch Vorlage 

eines ärztlichen Zeugnisses und Beibringung eines amtlichen 
Führungszeugnisses, 

d) Nachweis der halbjährigen hauswirtschaftlichen Tätigkeit der 
Bewerberinnen wie bei der Zulassung zum Besuch einer Kran-
kenpflegeschule (§ 14 e). 

Der Lehrgang in der Krankenpflegehilfe dauert ein Jahr. Un-
terbrechungen des Lehrgangs durch Ferien bis zu vier Wochen 
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